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Mittwoch/ den 12 August isoi. Sechstes Quartal. Den 24 Thermidori

Gesetzgebender Rath, 4. I'uil.
Fortsetzung.

(Decretsvorftiilag dcrFinanzkonimißion, die Vertheilung
ver Holzgerechtigkeiten der Gemeinde Volkartschwyl
C. Zürich, betreffend.)

Der gefttzgeb. Rath — Auf die Bittschrift derGe-

mcmve Volkartschwyl, C. Zürich, wegen Vertheilung

ihrer Gcmeinvwaldung, und auf den Bericht seiner

Finanz Commißion;

In Erwägung, daß das Gesetz vom iz. Christinon.

1800, weiches die Vertheilung der Gcmeindwalbungen
bis auf weitere Verordnung darbietet, nicht rükwir-
ken kann;

In Erwägung, daß die von der Gemeinde Volkart.
schwyl angefangene Vertheilung, ohne die Einwendung
rhrcS bestellten Ausmcffers längstens vor dem obigen Ge-

setz wäre zu Ende gebracht worden;

In Erwägung endlich, daß vor jenem Gesetz vom

15. Christm. lSoo verschiedene ähnliche Theilungen be-

williget worden sind; beschließt:
Der Gemeinde Volkartschwyl ist bewilligt, die Hälfte

von ihrem Bezirk Land von zoo Inch, zu Tann-
und Laubholz nach den Gerechtigkeiten unter die

Gerechtigkcitsbesitzer nach dem daherigen Vorschlag

zu vertheilen; hingegen aber zum Behelf der Ge.
meindesbedürfnisse die Hälfte von dem obigen Be.
zirk, nebst dem sogenannten Käsberg, noch ferners
umvertheilt verbleiben soll.

Folgendes Gutachten der Finanj-Commißion wird in

Berathung und der Antrag desselben hierauf angenomen:

B-Gesetzgeber Der lange Zeitraum, welcher schon

unter der vorigen Gesetzgebung, so wie unter der Ihrigen
jedesmal zwischen den wiederholten Berathungen, über

die bekannten Vcräussenmgen der St Gallischen Kloster-

guter verstoß, nöthigt Ihre staarswirchschaftliche Com-

mtßlsn, alte wescntilchcn ältern Acte und Aciilata dieses

unangenehmen Geschäfts, doch diesmal nur kürzlich zu

!/rühren. Ausführlicher finden Sie B. G. dieselben IN

unserm beygebogenen geziemendem Rapporte vom 19.
October 1800 bis auf den damaligen Tag enthalten.
Hier also nur daS Summarische dieser leztern:

Schon unterm 20. Nov. 1798 meldete eine Borschaft
des damalige» Direcloriums den gesetzgebenden Räthen :

„Daß die Statthalter des Abt und Gotteshauses St.
Galten zu Wol und Neu St. Johann vom Februar bis

May des gedachten Jahrs beträchtliche Stücke der dorr«,

gen Donminengüteb ganz unförmlich, theils um iveit zu

niedrigen Preis verkaust, theils unter den nichtswürdig,
stcn Verwänden vollends weggeschenkt hätten, " und

l?ng darauf an: „Daß, dem zufolge, atle jene Ver-
àuffenmgen als nichtig, das Veräusserte aber als Ei«

genthum der helvetischen Nation und als Activ-Verniö-
gen des ehemaligen Gotteshauses erklärt werden sollte."

Naterm 20. Dec. wurde gedachtes Directorium von
der Gesetzgebung eingeladen, über die eigentlichen Um»

stände dieser Verkäufe und Schenkungen nähere Erkun»

dig'.ingcn einzuziehen. Eine neue Botsthaft vom 19.
Ienncr entsprach dieser Einladung mit einem ausführii»
chen Berichte, »nv schloß ausS neue dahin: Daß die

darin enthaltenen Data die gefttzgeb. Räthe ohne Zweifel
vermögen werden, alle sene Verkäufe und Verschenkun»

ge» als ganz ungültig anzusehen, und somit das Ver«

kaufte und Verschenkte wieder zu Handen der Nation
zu beziehen.

Eben dahin schloß die Majorität eines unterm
6. May 1799 zu dem End niedergeftzten Eommitte''s.
Die Mevnung einer Minorität hingegen gieng da.

hm: Alle vor dem 8, May 1798 (d. h. vor dem unter
diesem Datum über alle Klostergürer i» Helvetica ver.
hängten Sequester geschlossenen qnästionirlichen Bcr.
kauft sollten in Kraft bleibe», es wäre denn daß über

die Acchtheit einer oder mehrerer derselben ein Zweifel
obwaltete, in welchem Fall solches richterlich zu
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untersuchen und ju erörtern stühnde. Die nähern Grün,

de für diese beyden Gutachten finden sich in unserm

erwähnten Rapporte vom October

Unterm -6. May 1799 wurden jene beyden Rapporte

vor dem gr. Rache in Discußion genommen, aber kein

endlicher Entschluß gefaßt, sondern der Gegenstand zu

noch genauerer Untersuchung an eine neue Commißion

gesandt, deren Hinterbringen wahrscheinlich durch die

mittlerweile erfolgte Besitznahme des östlichen Hcloetiens

durch die östreichischen Waffen unterbrochen, nachwerts

aber in völliges Vergessen gestellt wurde, als, fast nach

einem vollen Jahr (unterm Apr. -8°°) eine neue

Botschaft des damaligen Vvllz. Ausschusses an die ge.

fttzgeb. Räthe gelangte, welche substanzlich dahin gieng :

» So eben sey man damit beschäftigt, die ehemaligen

Abt St. Gallischen Besitzungen in Güter des S 0 uv e-

rains und des Klosters zu sondern, und möchte

nun einmal von dem Gesetzgeber die Entscheidung der

ihm schon längst vorgelegten wichtigen Frage erfahren:

Ob die bekannte Veräußerung eines Theils dieser Güter

als gültig oder ungültig zu betrachten sey?"
Es erhielt daher das vorgenannte Comnntte' den Auf-

trag, sich mit vorläufiger Untersuchung dieser Frage

neuerdings zu beschäftigen, und sein Befinden zu hinter-

bringen; warum solches wieder unterblieb, ist uns um

bekannt. Kurz, in solcher Lage der Sachen Miethen

die diesfälligen zahlreichen Acten mit so viel andern im

August des vergangenen Jahrs in die Hand Ihrer Fin.

Commißion; und diese hielt sich verpflichtet. Ihnen ihre

unmaßgeblichen Gedanken darüber so zu eröffne», wie

solche in dem mehr angeführte» Rapporte vom 19. Oct.

». p. ausführlich enthalten sind, und zufolge deren Sie
beliebten, eine Botschaft an den Voll;. Rath ergehen zu

lasten, welche substanzlich dahin gieng:

„Um über die Gültig- oder Ungültigkeit jener Ver-

änsserungcn einmal einen endlichen und gründlichen

Entscheid zu fassen, sey eine bisher jederzeit ermangelte

g c n a u e K u n d e a l l e r d > e se r V e r à u sse r u n g s-

Handlungen einerseits, und anderseils die Einsicht

in den eigentlichen Buchstab der im Febr. 1798 bey

Riederlegung der Abt St. Gallischen weltl. Oderherr-
schast gemachten, und nachwerts von dem St. Galli-
schtN Volke selbst bekräftigten Vorbehalte durch«

aus ersoderlich. "
Zu dem End luden Sie B. G. den Voll;. Rath ein,

Ihnen mit möglichster Beschleunigung zugehen zu lassen:

1) Eine beglaubigte Abschrift der Urkunde, welche

einen solchen Vorbehalt enthalten soll;

2) die speciellen Titel jener Verkaufs- und
Schenk ungs-Handlun gen;

z) die dahin einschlagenden Revisions-Acten
der Verw. Kammern S e n lis und Lin th, so wie

4) diejenigen einer allfälligcn richterlichen An.
n ulla t i 0 n einiger dieser Vcräusserungen; und
endlich

9) die genaue Beantwortung der Frage: „ Welche

Formalitäten muer der ehemaligen Herrschast des

Abts und Convents von St. Gallen durchaus crfo.
derlich gewesen seyen, um dergleichen Veräusserun»

gen der Gotteshaus.Güler gültig zu machen."

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Loup cl'Oeil sur la Reuacion politique A tìnancîere

clu Lanton cle Vauà. 8. (I-aul'arme. àout 1801).

S. 16.

Diese bemerkcnswerihe Flugschrist Hat, wie man ver.
sichert, den B. R e v e r d i l, ernanntes Milglicd in die
allgemeine helvetische Tagsatznug, zum Verfasser. Er
geht von den Ursachen unserer gegenwärtigen Lage aus,
die er in dem Verfahren Frankreichs gegen die Schweitz,
und was die Finanzen betrifft, in der unvorsichtigen Auf.
Hebung der Fcudalrechte durch die Gesetzgebung von

1798 findet. Die Zahl und Mannigfaltigkeit der Aofla.
gen, die man nun auszuschreiben sich gezwungen sah,
bewirkten mehr als ihr reeller Betrag, Unzufrieden,

heit: denn es ist Thatsache, daß im Canton Waadt, tue

Grundabgabe, die Vodcnzinst, die Handänderung und

vermuthlich noch alle übrigen Abgaben zusammengercch»

net, nicht so viel als unter der alten Ordnung tie Staats«
gefalle betrugen.

Der Vf. berechnet hierauf den Finanzzustand seines

Cantons. Bis zum ersten September dieses Jahres wer.
den ungefehr für 529,600 Fr. Rückstände zu tilgen seyn ;
für die die dießiährigen Zchnde» und ein Theil der Grund,
abgäbe können angewiesen werde».

Als presumlive ordentliche Ausgaben rechnet er:
Verwaltung des Cantons - und Kanzley. Fr.

Unkosten. 100,00c,
Rechtspflege 25,000
Kleine Cantonalausgaben für das Militär. 50,000
Marechaussee
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